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GP demain

Die Europaische
Herausforderung

R. Mehlhorn

Der Sog des grosser werdenden Europaischen Marktes zwingt auch die Nachbar-
lander der EG zu Uberlegungen, ob und wie sich ein EG-Beitritt auf die heimische
Wirtschaft auswirkt. Auch in der Schweiz werden seit Jahren z.T. bereits detail-
lierte Uberlegungen angestellt, welche Folgen ein EG-Beitritt auf das schweizeri-
sche Vermessungswesen haben kdnnte. Sowohl verwaltungsinterne Untersu-
chungen als auch z.B. die Teilnahme einer schweizerischen Delegation am Kon-
gress «Mesures sans Frontieres» in Strassburg im Oktober 1990 zeigen die Ab-
sicht, sich mit einer EG-Mitgliedschaft aktiv auseinanderzusetzen. Unabhéngig
vom Beitritt als Vollmitglied werden aber auch den Mitgliedern des Européischen
Wirtschaftsraumes (EWR) bereits von Anfang an die unten genannten «4 Freihei-
ten» gewahrt.

Was bringt nun dieser Europaische Binnenmarkt «dem» Vermessungswesen?

L’attrait provoqué par le marché européen en continuelle extension contraint
aussi les pays voisins de la Communauté européenne a s’interroger sur les effets
qu’aurait une adhésion sur leur propre économie. En Suisse également, des réfle-
xions, en partie déja détaillées, sont menées depuis plusieurs années sur les
conséquences qu’une telle adhésion pourrait avoir sur le systéme suisse des
mensurations. Aussi bien les analyses faites dans le cadre de I'administration
que, par exemple, la participation d’une délégation suisse au Congres «Mesures
sans frontiéres» de Strasbourg en octobre 1990, démontrent la volonté d’étre ac-
tivement confrontés aux questions que posent une adhésion a la Communauté
européenne. Indépendamment d’une adhésion en tant que membre a part entiére
de la Communauté, les «quatre libertés» définies ci-aprés demeurent garanties
dés le début, tout comme pour les membres de I'Espace Economique Européen
(EEE). Qu’est-ce que ce marché européen peut bien apporter a la mensuration en
général?

1. Europa als Binnenmarkt

Das Ziel der Einheitlichen Européaischen
Akte (EEA) vom 28. 2. 1986 war die Schaf-
fung des einheitlichen Marktes und der
(politischen) Europdischen Union (Art. 1
der EEA). Der Binnenmarkt als Schritt auf
diesem Weg ist im Art. 8a formuliert:

«Der Binnenmarkt umfasst einen Raum
ohne Binnengrenzen, in dem der freie Ver-
kehr von Waren, Personen, Dienstleistun-
gen und Kapital ... gewéhrleistet ist.»

2. Die europaischen Freiheiten

Von diesen 4 Freiheiten interessieren den
Vermessungsingenieur vor allem die
zweite, aber auch die dritte, die der Dienst-
leistungen. Die Freizligigkeit gilt also flr
den Dienstleistenden ebenso wie fiur die
Dienstleistungen, fir den Vermessungsin-
genieur, der sich im EG-Nachbarland nie-
derlassen will, ebenso, wie flr die Vermes-
sung als Dienstleistung. Die Niederlas-
sung der Dienstleistenden ist durch die
Richtlinie zur gegenseitigen Anerkennung
der Hochschuldiplome [1] geregelt, eine
Vorschrift, die der allgemeinen Regel der
EG, namlich dem Gebot der Subsidiaritat
folgt. Diese besagt, dass Diplome, die in
einem Staat der Gemeinschaft erworben
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wurden, auch in allen anderen Staaten gel-
ten, vorausgesetzt, die Vergleichbarkeit ist
gegeben.

Jeder in einem Land der EG in einem aka-
demischen Beruf diplomierte Berufstrager
darf diesen Beruf in jedem anderen Land
der EG ausuben, auch dann, wenn dem
bisher nationale Vorschriften entgegenste-
hen. Berufsauslibung heisst naturlich Aus-
Gbung nach dem Recht des Gastlandes, in
der Sprache des Gastlandes und nach
den Berufsregeln des Gastlandes, aber
eben nicht mit einem Diplom des Gastlan-
des, sondern mit dem des Heimatlandes.
Die Freiheit der Dienstleistungen wird
durch die Dienstleistungs-Richtlinie gere-
gelt werden, nach der alle Auftrage der Of-
fentlichen Hande ab einem gewissen Auf-
tragsvolumen europaweit auszuschreiben
sind.

3. Das Vermessungswesen in
Europa

Ausbildung und Berufspraxis im Vermes-
sungswesen sind in Europa sehr unter-
schiedlich geregelt [2], [3], [4]. Es l&sst
sich schon heute bei der Breite dieses
Spektrums sagen, dass die Diplom-Aner-
kennungs-Richtlinie nur mit Zusatzprifun-

gen oder Zusatzpraxiszeiten angewandt
werden kann, Moglichkeiten, die die Richt-
linie selbst ausdricklich vorsieht. Je nach
Herkunftsland der Immigranten wird die
eine oder andere Alternative angewandt
werden kénnen oder missen, anders lasst
sich kein vergleichbarer Kenntnisstand als
Voraussetzung der Anerkennung errei-
chen. Diese Richtlinie hat das Ziel und den
Erfolg, dass jeder Vermessungsingenieur
in Europa seinen erlernten Beruf tberall in
der EG bzw. im EWR austben kann.

4. Kataster als hoheitliche
Aufgabe

Artikel 55 der Romischen Vertrdge von
1957 (der eigentlichen Grindungsver-
trage der EG) sieht vor, dass gewisse «ho-
heitliche Tatigkeiten» den Burgern des je-
weiligen Staates vorbehalten werden kon-
nen (Beispiel Polizei oder Militar). Wenn
nun die Fhrung des Katasters so definiert
wird, dass der Staat (mit seiner Staatsge-
walt) dem Burger die Einhaltung seiner Ei-
gentumsgrenzen garantiert und diese Ka-
tasterfihrung als «hoheitliche Tatigkeit»
definiert ist, besteht die Mdglichkeit, die-
sen Teil des Vermessungswesens aus der
Wirkung der Diplom-Anerkennungs-Richt-
linie auszuklammern. Die Bundesrepublik
Deutschland hat die Sonderstellung des
deutschen Katasterwesens als eine sol-
che «Hoheitsaufgabe» definiert. Da so-
wohl das Osterreichische als auch das
schweizerische Katataster dem deut-
schen in der 6ffentlich-rechtlichen Struktur
sehr dhneln, kénnte auch nach einem EG-
(bzw. EWR-)Beitritt der Eidgenossen-
schaft die Durchfihrung von Katasterver-
messungen Schweizer Blrgern vorbehal-
ten bleiben. Ob allerdings der entspre-
chende deutsche Standpunkt vor dem Eu-
ropaischen Gerichtshof Bestand haben
wird, ist z.Zt. sehr umstritten. Unumstritten
allerdings ist die Sonderstellung dieses
Deutsch-Osterreichisch-Schweizerischen
Katastermodells, das nach der KFZ-Kenn-
zeichnung auch oft mit D-A-CH-Modell be-
zeichnet wird. Nur Danemark und Frank-
reich (in den Departements Elsass und
Lothringen) weisen &hnliche Kataster-
strukturen auf.
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6. Die Europaische
Herausforderung

Die Strukturen im Kataster- und Vermes-
sungswesen sind mit ihren ausserordent-
lich hohen Herstellungs- und Bereitstel-
lungskosten sicher kein Muster-Fall fur
modische und kurzfristige Anderungen.
Dennoch erscheint das D-A-CH-Modell in
Zeiten wachsender wirtschaftlicher Pro-
speritat und damit standig wachsender Be-
deutung des Produktionsfaktors «Grund
und Boden» geeignet, auch in anderen
Landern der EG als Garant des Eigentums
zu dienen. Es diirfte eine der wesentlichen
européischen Aufgaben der Vermes-
sungs-Ingenieure in diesen drei Landern
sein, die staatliche Eigentumsgarantie als
eine tragende Saule der Wirtschaftskraft
dieser Lander aufzuzeigen, sie somit den
anderen EG-Staaten als Beispiel zu emp-
fehlen. Die derzeitigen Schwierigkeiten
mit der Wiederherstellung eines leistungs-
fahigen Katasters und Grundbuchs und
damit der Wiedererrichtung eines lei-
stungsfahigen Wirtschaft in dem ehemals
sozialistischen Teils Ostdeutschlands zei-
gen zur Genuge, wohin der Verlust der Ei-
gentumsgarantie flhrt.

7. Was erwartet den
schweizerischen Grundbuch-
Geometer in der EG?

Die Diplomanerkennungs-Richtlinie wird
(und dies wahrscheinlich bereits bei Ein-
tritt der Schweiz in den EWR) dazu fuhren,
dass EG-Kollegen mit einem Universitéats-
diplom ihres Heimatlandes in der Schweiz
Vermessungsarbeiten ausflihren kénnen
— ohne Einschrankung, soweit es sich
nicht um Vermessungen im Rechtskata-
ster handelt. Die bisherigen Erfahrungen
mit anderen Berufen zeigen, dass auch
nach Einflhrung der Freizlgigkeit keine
signifikanten ~ Wanderungsbewegungen
ausgeldst wurden, die Notwendigkeit und
Selbstversténdlichkeit von Sprach- und
Vorschriften-Kenntnis hindert am leichten
Wechsel des Wohn- und Arbeitsplatzes.
Andererseits wirkt Freizligigkeit natlrlich
nicht nur in einer Richtung. Auch der
Wechsel von gut ausgebildeten schweize-
rischen Vermessungsingenieuren in an-
dere Lander der EG ist ja u.U. eine attrak-
tive Alternative zur Arbeit in den heimi-
schen Gefilden. Die unter [2] und [3] zitier-
ten Untersuchungen zeigen, dass der an
deutschen (und genau so an schweizeri-
schen) Hochschulen erreichte Ausbil-
dungsstand sich in Europa nicht zu ver-
stecken hat. Wir kdnnen also der europai-
schen Herausforderung getrost entgegen-
sehen.

Die Position der schweizerischen Grund-
buch-Geometer wird wegen der &hnlichen
Katastersysteme ganz wesentlich von der
Entwicklung in Deutschland abhé&ngen.
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Die Frage, ob und wann in einem Rechts-
streit vor dem Europaischen Gerichtshof
in Luxemburg uber eine Klage auf Zulas-
sung zu Katasterarbeiten entschieden
wird, ist derzeit noch nicht einmal zeitlich
abzusehen. Auch hier aber dirfte noch
weit mehr als im allgemeinen Vermes-
sungswesen gelten, dass die Kenntnis
von Recht und Sprache als wesentliche
Voraussetzungen der Berufsauslbung
eine Masseneinwanderung von Vermes-
sungsingenieuren aus anderen Landern
verhindern werden. Umgekehrt ist der
Schweizer Blrger in seiner meist polyglot-
ten Erziehung gut auf den gemeinsamen
Binnenmarkt gerustet.

Ein kleiner Trost zum Schluss: Ein profun-
der Kenner der europaischen Entwick-
lung, W. Kiihnhausen, prophezeite 1964:
«Es kann damit gerechnet werden, dass
das freie Niederlassungsrecht flir Vermes-
sungsingenieure am 1. 1. 1966 ... in Kraft
tritt.» [5] Heute — 28 Jahre spater und noch
immer ohne freies Niederlassungsrecht —
wage ich die Aussage: «Es kann damit ge-
rechnet werden, dass das freie Niederlas-
sungsrecht fir Vermessungingenieure in
diesem Jahrtausend nicht mehr in Kraft
tritt.»
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*

Diese verharmlosend «Richtlinien» genannten
Vorschriften der EG sind in Wirklichkeit bindende
Gesetze, die, an die Staaten der Gemeinschaft
gerichtet, diese zur Umsetzung in nationales
Recht zwingen.

Adresse des Verfassers:

Dipl.-Ing. Richard Mehlhorn
Offentlich bestellter Vermessungs-
ingenieur

Chartered Surveyor FRICS
Holzhausenstrasse 52

D-6000 Frankfurt a.Main 1

347



GP demain

Bild 22

348 Mensuration, Photogrammeétrie, Génie rural 6/92



	Die Europäische Herausforderung

